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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

In der Sommersession beugte sich der Ständerat als Zweitrat über die bundesrätliche
Botschaft zur Änderung des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG), mit welcher
die Zulassungsbestimmungen von ausländischen Drittstaatenangehörigen mit Schweizer
Hochschulabschluss gelockert werden sollten. Während der erstberatende Nationalrat
die Bestimmung begrüsst hatte und sie auf Anraten seiner Kommissionsmehrheit sogar
noch auf Personen mit anderen in der Schweiz erworbenen Abschlüssen auf
Tertiärstufe ausdehnen wollte, lag dem Ständerat ein ganz anderer Antrag seiner
Kommission vor. Die Mehrheit der SGK-SR beantragte ihrem Rat nämlich, nicht auf die
Vorlage einzutreten. Zum einen war sie der Ansicht, dass es eine solche Regelung gar
nicht brauche, da die Bewilligungen über die vorhandenen Kontingente, die noch nie
ausgeschöpft worden seien, eingeholt werden könnten. Zum anderen sah die
Kommissionsmehrheit einen Widerspruch mit dem im Rahmen der
Masseneinwanderungsinitiative angenommenen Artikel der Bundesverfassung, der
festhält, dass Aufenthaltsbewilligungen von Ausländerinnen und Ausländern an jährliche
Höchstzahlen und Kontingente gebunden sein müssen. Eine Kommissionsminderheit
beantragte Eintreten und zeigte sich überzeugt, dass eine solche Vorlage ein wirksames
Instrument gegen den Fachkräftemangel in bestimmten Sektoren sein könne. Zudem
verwies sie darauf, dass das Parlament bereits früher Ausnahmen zur Kontingentierung
beschlossen und als verfassungsrechtlich zulässig erklärt hätte – ganz konkret die
Buchstaben a bis l des betroffenen Artikel 30 Absatz 1 des AIG, und nun gehe es um
Buchstabe m, so Daniel Jositsch (sp, ZH) als Mitglied der Kommissionsminderheit. 
Im Rahmen der ständerätlichen Debatte zeigte sich auch die zuständige Bundesrätin
Elisabeth Baume-Schneider überzeugt, dass auch diese Ausnahme verfassungsrechtlich
möglich sei. Zudem handle es sich nicht um «des hordes de personnes qui viendraient
de l'étranger»; man rechne aktuell mit 400 bis 500 Personen jährlich, die von der
vorliegenden Gesetzesänderung betroffen wären, und die grundsätzlich ja bereits
länger in der Schweiz gelebt hätten und gut integriert seien. Mit 24 zu 20 Stimmen
folgte der Ständerat schliesslich seiner Kommissionsminderheit und trat auf den
Gesetzesentwurf ein. Dieser Entschluss hatte die Rückweisung an die Kommission zur
Folge, die sich nun im Detail mit der Vorlage zu befassen hat. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.06.2023
MARLÈNE GERBER

Asylpolitik

Im Unterschied zum Nationalrat trat der Ständerat in der Frühjahrssession 2021 auf
eine Änderung des Ausländer- und Integrationsgesetzes ein, mit der in erster Linie
verschiedene Bestimmungen für vorläufig aufgenommene Personen geändert werden
sollten. Zum einen sollte ihnen der Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert werden – diese
Bestimmung geht zurück auf die Forderung einer überwiesenen Motion der SPK-SR (Mo.
18.3002) –, zum anderen wollte die Vorlage den Grundsatz eines Auslandreiseverbots
auf gesetzlicher Ebene verankern. Gemäss geltenden Bestimmungen auf
Verordnungsstufe benötigen vorläufig aufgenommene und schutzbedürftige Personen
bereits zum gegebenen Zeitpunkt Bewilligungen für Auslandreisen, deren Erteilung an
das Vorliegen bestimmter Reisegründe geknüpft ist. Während nun auf Gesetzesstufe ein
Reiseverbot verankert werden soll, sollen Ausnahmen, die es in bestimmten Fällen
erlauben würden, dennoch in einen Drittstaat zu reisen, nach wie vor auf dem
Verordnungsweg definiert werden. Mit der Revision soll im Gesetz auch explizit
verankert werden, dass Asylbewerbende während eines laufenden Asyl- oder
Wegweisungsverfahren lediglich dann ins Ausland reisen dürften, wenn dies für ihr
Verfahren erforderlich wäre. Während sich die SP im Nationalrat noch gegen Eintreten
ausgesprochen hatte, nahm sie im Ständerat eine etwas andere Position ein. Er würde
dem Gesetz in der jetzigen Form zwar nicht zustimmen, gab Daniel Jositsch (sp, ZH) zu
Protokoll, er wolle sich der Diskussion jedoch nicht bereits jetzt verschliessen, da die
Vorlage mit den Zugangserleichterungen zum Arbeitsmarkt auch positive Elemente
beinhalte und sich die «rechtsstaatlichen Defizite» betreffend Reiseverbot in der
Detailberatung gegebenenfalls beheben liessen. Der Ständerat fasste seinen Entschluss
auf Eintreten mit 25 zu 14 Stimmen (4 Enthaltungen) gegen einen von Lisa Mazzone (gp,
GE), Thomas Minder (parteilos, SH) und Mathias Zopfi (gp, GL) getragenen
Minderheitsantrag auf Nichteintreten.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.03.2021
MARLÈNE GERBER
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Damit ging die Vorlage zurück an den Nationalrat, der die Vorlage vor der
ständerätlichen Detailberatung zu debattieren hatte. 2

Die vom Nationalrat eingebrachten Lockerungen bezüglich Reisebestimmungen für
asylsuchende, vorläufig aufgenommene und schutzbedürftige Personen fanden im
Ständerat nicht ausreichend Gehör. Als sich dieser in der Herbstsession mit der
entsprechenden Änderung des Ausländer- und Integrationsgesetzes
auseinandersetzte, schwenkte er – seiner SPK folgend – auf den bundesrätlichen Kurs
zurück. So beschloss er mit 26 zu 14 Stimmen gegen einen Minderheitsantrag Jositsch
(sp, ZH), auf Gesetzesebene von Ausnahmeregelungen zum Reiseverbot abzusehen und
strich die vom Nationalrat zuvor eingeführten Ausnahmeregelungen für den Schengen-
Raum. Andrea Caroni (fdp, AR) begründete die Position der Kommission damit, dass
Ausnahmen mit der nationalrätlichen Regelung sowohl im Gesetz als auch auf
Verordnungsstufe geregelt wären. Zum einen wollte die Kommission dem Bundesrat mit
einer reinen Verordnungslösung nach wie vor einen gewissen Ermessensspielraum
gewähren, zum anderen sah sie die vom Nationalrat eingeführten
Gesetzesbestimmungen teilweise im Widerspruch zu den bestehenden
Verordnungsbestimmungen. So führten erstere in zwei Punkten gar zu einer
Verschärfung, da nur von Ausnahmen wegen «wichtigen» Sport- und
Kulturveranstaltungen die Rede sei und nur Ausreisen in Schengen-Länder erlaubt
würden. Im dritten Punkt hingegen würde mit der unspezifisch formulierten Ausnahme
zur «Aufrechterhaltung der Beziehung zu nahen Familienangehörigen» auch die
Teilnahme an fröhlichen Anlässen wie Hochzeiten oder Geburtstagen naher Verwandter
möglich. Die Verordnung sehe hingegen nur Ausnahmen für tragische Fälle wie
Krankheit oder Tod naher Familienangehöriger vor. Daniel Jositsch plädierte vergeblich
dafür, dass es die mit einem Reiseverbot erfolgte massive Grundrechtseinschränkung
erfordere, dass auf Gesetzesstufe auf die Möglichkeit von Ausnahmen hingewiesen
werde. Zudem sei die Liste der Ausnahmen vom Nationalrat durch die Verwendung des
Wortes «insbesondere» nicht abschliessend. Er traue den Behörden zu, das Gesetz
vernünftig umzusetzen, so dass nicht «Reisen ad infinitum» erfolgen würden.
Darüber hinaus beschloss der Ständerat ohne Gegenantrag, dass ein Wechsel des
Wohnkantons erst nach zwölfmonatiger Anstellung erfolgen dürfe. Der Nationalrat hatte
sich zuvor für eine verkürzte Frist von sechs Monaten ausgesprochen. Der Ständerat
nahm die so (zurück)geänderte Vorlage in der Gesamtabstimmung mit 25 zu 12 Stimmen
an. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.09.2021
MARLÈNE GERBER

Mit einer Motion verlangte Daniel Jositsch (sp, ZH) die Wiedereinführung des
Botschaftsasyls. Mit Annahme einer dringlichen Revision des Asylgesetzes an der
Volksabstimmung vom 9. Juni 2013 war das Botschaftsasyl in der Schweiz, damals wie
aktuell ein europäischer Sonderfall, abgeschafft worden. Mit der Wiedereinführung der
Möglichkeit, bei den Schweizer Botschaften Asyl zu beantragen, könnte man verhindern,
dass Menschen mit berechtigtem Asylanspruch auf lebensgefährlichen Wegen und
mithilfe krimineller Schlepperbanden in die Schweiz einreisen müssten, so der
Motionär. Der Bundesrat stellte sich gegen einen solchen Alleingang der Schweiz und
verwies auf die bestehende Möglichkeit zur Aufnahme von Flüchtenden aus dem
Ausland, namentlich durch Erstellung eines Visums aus humanitären Gründen im
Einzelfall sowie die Übernahme von Personen im Rahmen von Resettlement-
Programmen. In der Herbstsession 2021 stimmte der Ständerat einem Ordnungsantrag
Gmür-Schönenberger (mitte, LU) zu, die Motion der Kommission zuzuweisen. In
verschiedenen Ländern sei die Lage heute angespannt und unsicher, was legitimiere,
dass man sich erneut mit der Frage befasse und gegebenenfalls eine Neubeurteilung
des Handlungsbedarfs vornehme, so die Antragstellerin, die Sukkurs vom Motionär
erhielt. 4

MOTION
DATUM: 15.09.2021
MARLÈNE GERBER

Nachdem der Ständerat die Motion Jositsch (sp, ZH) zur Wiedereinführung des
Botschaftsasyls seiner Kommission zur Vorberatung zugewiesen hatte, beantragte diese
dem Rat mehrheitlich, den Vorstoss abzulehnen. Der Ständerat kam diesem Antrag in
der Frühjahrssession 2022 mit 29 zu 12 Stimmen bei einer Enthaltung nach. Die
Mehrheit der vorberatenden SPK-SR hatte dabei unter anderem argumentiert, dass
eine einseitige Einführung in der Schweiz ohne vorgängige Absprache mit den
Mitgliedstaaten der EU «eine unerwünschte Sogwirkung auslösen [würde], die zu einem
Anstieg der Zahl der Asylgesuche führen könnte». Motionär Jositsch hatte sich im Rat
erfolglos gegen dieses Argument gewehrt. Seiner Ansicht nach hätte die Möglichkeit des

MOTION
DATUM: 15.03.2022
MARLÈNE GERBER
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Botschaftsasyls keine Auswirkungen auf die Anzahl Flüchtlinge, da die Gründe für die
Bewilligung eines Asylgesuchs dieselben bleiben würden. 5

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Die Diskussionen um das Thema «Frauen im Bundesrat» begannen bereits fünf Tage
nach dem Rücktritt von Ueli Maurer und begleiteten die ganzen Bundesratswahlen
2022. Die NZZ titelte zu Beginn, dass die SVP «auffällig viele Bundesratskandidatinnen»
habe und «plötzlich Frauenpartei» sei. Auch wenn Magdalena Martullo-Blocher (svp,
GR) und Diana Gutjahr (svp, TG) bereits abgesagt hätten, hätten die Medien mit Esther
Friedli (svp, SG), Natalie Rickli (svp, ZH), Monika Rüegger (svp, OW) und Cornelia Stamm
Hurter (SH, svp) «für eine Partei ohne Frauenförderungsprogramm [...] erstaunlich viele
valable Kandidatinnen» ausgemacht. Nachdem bis auf die Nidwalder Regierungsrätin
Michèle Blöchliger (NW, svp) alle Kandidatinnen abgesagt hatten, drehte jedoch der
Wind in der Berichterstattung: Der SVP mangle es an Frauen, titelte etwa 24Heures. Sie
bleibe «le parti des hommes», schrieb Le Temps, wofür sie die lediglich knapp 20
Prozent gewählten SVP-Frauen im nationalen Parlament, aber auch das Verhalten der
Männer in der Partei als Belege ins Feld führte. Ueli Maurer habe 2014 Frauen
beispielsweise als «Gebrauchtgegenstände im Haushalt» bezeichnet. Entsprechend
habe Michèle Blöchliger gegen die männlichen SVP-Schwergewichte auch keine
Chance. Der Tages-Anzeiger erinnerte daran, dass die SVP in Geschlechterfragen
bereits einmal weiter gewesen sei: Im Jahr 2000 habe sie Rita Fuhrer als
Bundesratskandidatin vorgeschlagen, das Parlament habe damals jedoch Samuel
Schmid gewählt. Die Sonntagszeitung sprach ob der vielen Absagen hingegen von einer
«Partei der Feiglinginnen».  
Zwar forderten nicht wenige Exponentinnen und Exponenten der SVP – etwa Toni
Brunner (svp, SG), der der Findungskommission angehörte, Nationalrätin Céline
Amaudruz (svp, GE) oder gar Christoph Blocher –, dass die Partei dem Parlament eine
Kandidatin und einen Kandidaten zur Auswahl präsentiere. Letztlich war die einzige
Frau unter den offiziell Kandidierenden allerdings chancenlos: In der Fraktion sprachen
sich nur 4 (von 51) Mitgliedern für die Nidwaldner Kandidatin Blöchlinger aus.

Nicht nur die Gleichstellung von Frauen und Männern, auch die Genderdebatte erhielt
im Zusammenhang mit den Wahlen einige mediale Aufmerksamkeit. So sorgte eine im
Rahmen seiner Rücktrittsankündigung gemachte Aussage von Ueli Maurer für Kritik,
wonach es keine Rolle spiele, ob eine Frau oder ein Mann seine Nachfolge übernehmen
werde – «solange es kein ‹Es› ist, geht es ja noch». Das Transgender-Netzwerk forderte
vom scheidenden Bundesrat eine Entschuldigung und Kim de l’Horizon, die
genderfluide, nichtbinäre Person, die mit ihrem Debütroman 2022 mit dem Schweizer
und dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet worden war, fragte in einem NZZ-
Feuilletonbeitrag, was so schlimm am Körper von Kim de l'Horizon sei, dass ihn Ueli
Maurer von politischer Führung ausschliessen wolle. Kim de l'Horizon lade den noch
amtierenden Bundesrat auf ein Bier ein, damit dieser ein «Es» kennenlernen könne. 

Diese Debatten waren jedoch in der Folge auch deshalb nur noch Randthema, weil die
Gleichstellungsdiskussion kurz nach dem Rücktritt von Simonetta Sommaruga auf die SP
übersprangen, nachdem die Parteileitung bekannt gegeben hatte, dass die SP auf ein
reines Frauenticket setzen werde. Es sei «logisch», dass die SP nur Frauen aufstelle,
weil sie mit Alain Berset bereits einen Mann in der Regierung habe, war zwar zuerst der
allgemeine mediale Tenor gewesen. Auch nachdem Daniel Jositsch (sp, ZH), der selber
Ambitionen auf den Sitz in der Bundesregierung hegte, diese Entscheidung kritisiert
und eine eigene Kandidatur in den Raum gestellt hatte, war im linken Lager
unbestritten, dass nur eine Frau als Nachfolgerin von Simonetta Sommaruga in Frage
kommen würde – auch wenn dieser Entscheid auch von einigen SP-Frauen kritisiert
wurde. Einige Kritik wurde jedoch auch aus dem bürgerlichen Lager laut.

Für mehr mediale Aufmerksamkeit sorgte hingegen die von Tamara Funiciello (sp, ZH)
lancierte Überlegung, dass es im Bundesrat mehr junge Mütter mit schulpflichtigen
Kindern brauche, damit die Gleichstellung und die Diskussion um die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie Fortschritte machten. Im Sonntagsblick wurde vermutet, dass junge
Mütter wohl bei einer Wahl stärker in der Kritik stehen und wahlweise als schlechte
Mutter oder schlechte Bundesrätin gelten würden. Mit Elisabeth Kopp, Micheline
Calmy-Rey und Eveline Widmer-Schlumpf seien zwar bereits Mütter in der
Landesregierung gewesen, nur die Tochter von Elisabeth Kopp sei damals allerdings im
schulpflichtigen Alter gewesen, berichtete der Tages-Anzeiger. Karin Keller-Sutter habe
vor einigen Jahren gar gesagt, dass ihre politische Karriere mit Kindern nicht möglich

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 07.12.2022
MARC BÜHLMANN
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gewesen wäre. In anderen Ländern sei es hingegen Realität, dass junge Frauen mit
Kindern Regierungsverantwortung übernähmen. Natürlich sei es in der Schweiz
unüblich, dass jemand zwischen 30 und 40 Bundesrätin werde, dennoch sei es nie
jemandem in den Sinn gekommen, bei Alain Berset in der entsprechenden Situation
nach Vereinbarkeit von Amt und Familie zu fragen, so der Tages-Anzeiger. Freilich habe
es auch schon Männer gegeben, die aus familiären Gründen auf einen
Bundesratsposten verzichtet hätten, aktuell etwa Marcel Dettling (svp, SZ) bei der
Nachfolge von Ueli Maurer. Die NZZ meinte hingegen, dass die Frage nicht sei, ob die
Schweiz dafür bereit sei, sondern ob junge Schweizer Mütter sich überhaupt zur
Verfügung stellen würden. 
Vor allem bei der Kandidatur von Evi Allemann (BE, sp) war das Thema «junge Mütter im
Bundesrat» Gegenstand jedes Interviews mit der Bernerin. Es sei «vielleicht eine neue
Selbstverständlichkeit», dass junge Frauen, die vor 20 Jahren gewählt worden seien,
dank ihrer Erfahrung mehr Verantwortung übernehmen wollten, mutmasste Evi
Allemann in einem dieser Interviews. Ihre Arbeit im Regierungsrat des Kantons Bern
zeige, dass es sehr wohl möglich sei, Kinder zu haben und ein Regierungsamt zu
bekleiden, gab sie dabei zu Protokoll. 

Dass Politikerinnen auch medial anders beurteilt werden als Politiker, zeigte dann auch
die Kandidatur von Eva Herzog (sp, BS). Nicht ihre Mutterschaft, sondern ihr Alter war
häufig Gegenstand der Berichterstattung: «Es ist halt immer das Gleiche. Zuerst sind
die Frauen zu jung und unerfahren, dann haben sie Kinder und es geht nicht, und am
Schluss sind sie zu alt», kritisierte die Basler Ständerätin die entsprechenden
Diskussionen. Beim SVP-Kandidaten Heinz Tännler (ZG, svp), der 62 Jahre alt sei, rede
niemand über das Alter. Letztlich gehe es im Bundesrat aber weder um Geschlecht,
Familie oder Alter, sondern um Dossierkenntnisse, so Eva Herzog. 
Interessanterweise wurde das Thema Vereinbarkeit von Amt und Familie in der
Deutschschweizer Presse wesentlich virulenter diskutiert als in der Westschweizer
Presse. Als möglichen Grund erachtete Min Li Marti (sp, ZH) in einem Interview mit der
NZZ, dass die Vorstellung, dass Familie Privatsache sei und eine Frau, die sich nicht den
Kindern widme, eine Rabenmutter sei, in der Deutschschweiz viel stärker verbreitet sei
als in der Romandie. 

Als positiv wurde es hingegen vielfach erachtet, dass die Diskussion um
Frauenvertretung im Bundesrat heute wesentlich wichtiger sei als noch vor ein paar
Jahren. Dass die Vertretung von Frauen in der Politik heute viel stärker als
Selbstverständlichkeit betrachtet werde, sei ein grosser Fortschritt, urteilte etwa der
Tages-Anzeiger. Vielleicht würden künftig andere Kriterien wichtiger. In der Tat gab es
im Vorfeld der Ersatzwahlen etwa auch Forderungen für eine bessere Repräsentation
hinsichtlich Ausbildung und von «Nicht-Studierten» im Bundesrat. Im Zusammenhang
mit möglichen Wahlkriterien wurde zudem oft darauf hingewiesen, dass die früher
bedeutende Konfessionszugehörigkeit heute überhaupt keine Rolle mehr spiele.

Mehrfach Grund für Kritik lieferte schliesslich die mediale Berichterstattung zu den
Wahlen selbst. So spielten bei der Analyse der Gründe für die Wahl Albert Röstis und
Elisabeth Baume-Schneiders in den meisten Deutschschweizer Medien
Geschlechterdiskussionen eine relevante Rolle. Hervorgehoben wurde vor allem die im
Vergleich zu Eva Herzog sympathischere Art der Jurassierin. Die NZZ beispielsweise
kritisierte, dass die «sich zugänglicher und mütterlicher» präsentierende Elisabeth
Baume-Schneider die «pragmatisch, kompetent und maximal unabhängig» und
«überdurchschnittlich starke Kandidatin» Eva Herzog habe übertrumpfen können. Dies
habe einen «schale[n] Nachgeschmack». Bei den beiden SVP-Kandidaten waren solche
Attribute kaum zu finden. Zwar wurde anders als noch bei früheren
Bundesrätinnenwahlen kaum über Frisur oder Kleidung geschrieben, trotzdem war
auffällig, dass nur bei den Frauen ein «sympathisches und mütterliches» Auftreten als
möglicher Wahlgrund aufgeführt wurde, nicht aber bei den beiden Männern. Albert
Rösti wurde weder als «väterlich» noch als «zugänglich» beschrieben. Er sei zwar «ein
fröhlicher Mensch», so die NZZ, er habe aber eine «andere Eigenschaft, die ihn für den
harten Job eines Bundesrats empfiehlt: Er ist zäh». 

Umgekehrt wurde insbesondere von verschiedenen Frauen mehrfach kritisiert, dass
einmal mehr, wie bereits bei der Wahl von Ruth Metzler 1999, nicht die kompetentere,
sondern die «Frohnatur», wie es die NZZ ausdrückte, gewonnen habe. «Starke Frauen»
hätten es demnach schwer, von den Männern gewählt zu werden, lautete die Kritik.
Hingegen verwies die NZZ darauf, dass auch bei den Männern nicht selten der
«Gmögigere» gewinne.
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Kinder- und Jugendpolitik

Lors de la session de printemps 2016, une même initiative parlementaire a été
présentée au Conseil national par la députée agrarienne Natalie Rickli (udc, ZH) et aux
États par le sénateur socialiste Daniel Jositsch (ps, ZH). L'initiative exige des peines
planchers pour des actes d'ordre sexuel avec des mineurs, qui seraient différenciées
en fonction de l'âge de la victime. Ainsi, tout acte de contrainte sexuelle serait puni
d'une peine privative de liberté d'une année minimum si la victime a moins de 16 ans, et
de deux années si elle a moins de 12 ans. De même un viol serait selon la proposition
des deux parlementaires puni par une privation de liberté d'au moins deux ans sur une
victime de moins de 16 ans, et de trois si cette dernière est âgée de moins de 12 ans. A
noter que le code pénal actuel ne prévoit pas de peine plancher, à moins que les actes
se déroulent sous la contrainte d'une arme ou d'un objet dangereux, auquel cas les
coupables se voient menacés d'une peine de 3 ans au minimum, indifféremment de
l'âge de la victime.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.03.2016
SOPHIE GUIGNARD

1) AB SR, 2023, S. 448 ff.
2) AB SR, 2021, S. 287 ff.
3) AB SR, 2021, S. 822 ff.
4) AB SR, 2021, S. 825
5) AB SR, 2022, S. 178 ff.
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